
Unter  
Führungsaufsicht



  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bewäh-
rungs-und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (BGBW) 
unterstützen Sie bei Ihrem Übergang aus der Haft oder 
aus dem Maßregelvollzug.  
 
Unter Führungsaufsicht

Führungsaufsicht wird angeordnet, wenn die Unter-
bringung aus dem Maßregelvollzug zur Bewährung 
ausgesetzt wird. Sie tritt ebenfalls ein, wenn eine längere 
Freiheitsstrafe verbüßt wurde und/oder das Gericht das 
Risiko einer erneuten Straffälligkeit als hoch einschätzt. 

Stehen Sie unter Führungsaufsicht, muss das Gericht 
Ihnen eine Bewährungshelferin bzw. einen Bewährungs-
helfer bestellen. 

Weisungen

In diesem Fall können Weisungen erteilt werden, wie zum 
Beispiel:

•	 Gespräche bei einer Beratungsstelle wahrnehmen
•	 Drogenscreenings durchführen
•	 Termine bei einer Psychotherapeutin bzw. einem Psy-

chotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz 
wahrnehmen

•	 bestimmte Personen, bestimmte Orte oder 
bestimmte Situationen meiden oder bestimmte  
Tätigkeiten nicht ausüben 

•	 bestimmte Meldepflichten einhalten



Der Übergang aus der Haft bzw. aus dem  
Maßregelvollzug in die Freiheit

Die Bewährungshilfe strebt eine rasche Kontaktauf-
nahme mit Ihnen an: spätestens eine Woche nach Ihrer 
Entlassung. Denn in den ersten Wochen in Freiheit ist die 
Herausforderung, neue Wege zu gehen und straffrei zu 
bleiben, am größten.  Wir besprechen mit Ihnen, in  
welchen Bereichen Sie sich weiterentwickeln wollen  
und welche Unterstützung Sie benötigen. 
 

  
Was Sie von der Bewährungshilfe erwarten dürfen

•	 Unterstützung bei der Erfüllung der gerichtlichen 
Weisungen

•	 Beratung und Hilfestellung bei persönlichen, sozia-
len und finanziellen Problemen sowie im Umgang mit 
Behörden

•	 Informationen über Hilfsangebote und gegebenen-
falls die Vermittlung an Beratungsstellen oder Thera-
pieeinrichtungen

•	 Verschwiegenheit gegenüber Dritten
•	 Unterstützung bei der Aufarbeitung Ihrer Straftat und 

den Folgen für die Geschädigte bzw. den Geschädigten

Unterstützung,  
ein straffreies  
Leben zu führen!



Wozu wir verpflichtet sind 

•	 Berichterstattung an das Gericht und die Führungs-
aufsichtsstelle über den Verlauf Ihrer Betreuung

•	 Überprüfung der Erfüllung gerichtlicher Weisungen
•	 Zeugenaussage vor Gericht, falls wegen einer  

erneuten Straftat ein Gerichtsverfahren gegen  
Sie stattfindet

•	 Mitteilung gegenüber Behörden in Einzelfällen

 
Ihre Führungsaufsicht ist erfolgreich, wenn:

•	 es Ihnen gelingt, straffrei zu bleiben 
•	 Sie die gerichtlichen Weisungen erfüllen
•	 Sie die Termine und Vereinbarungen mit der  

Bewährungshilfe einhalten

 
Ihre Führungsaufsicht kann verlängert werden,  
wenn Sie:

•	 erneut eine Straftat begehen
•	 die Weisungen nicht erfüllen – die Nichterfüllung 

bestimmter Weisungen stellt einen Verstoß dar, bei 
dem es zu einem neuen Strafverfahren kommen kann 

•	 Termine mit Ihrer Bewährungshelferin bzw. Ihrem 
Bewährungshelfer nicht wahrnehmen

Nutzen Sie die Bewährungshilfe als Unterstützung für 

ein Leben ohne Kriminalität.



Über uns

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württem-
berg (BGBW) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts 
in staatlicher Trägerschaft. Die BGBW nimmt die Auf-
gaben der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe und 
des Täter-Opfer-Ausgleichs wahr. Sie hat ihren Sitz in 
Stuttgart. Es bestehen landesweit neun Einrichtungen 
sowie weitere Außen- und Sprechstellen. Damit ist eine 
wohnortnahe Betreuung von Klientinnen und Klienten 
gewährleistet.

Weiterführende Informationen und unsere Kon-
taktdaten finden Sie auch auf unserer Website:  
www.bgbw.landbw.de

Worauf wir bauen

Grundlage unseres Handelns ist der respektvolle 
Umgang mit allen Klientinnen und Klienten. Wir stehen 
für Resozialisierung bei Kriminalität und fördern die Ver-
antwortungsübernahme, um die Klientinnen und Klien-
ten zu befähigen, ein Leben ohne Straftaten zu führen.

https://www.bgbw.landbw.de/pb/,Lde/Startseite


instagram.com/bgbw_info

facebook.com/bgbwinfo
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Mit unserer App kommunizieren Sie schnell und sicher mit uns – gleich herunterladen!
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Diesen und weitere Faltflyer finden Sie in 
verschiedenen Sprachen sowie in Leichter 
Sprache auf unserer Website.

Jetzt in vielen Sprachen verfügbar

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.landbw.bgbw.prod.app&pcampaignid=web_share
https://apps.apple.com/de/app/bgbw-app/id1609952812
https://www.instagram.com/bgbw_info/
https://www.facebook.com/bgbwinfo
mailto:info%40bgbw.bwl.de?subject=
http://www.bgbw.landbw.de
https://www.bgbw.landbw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Unter+Fuehrungsaufsicht

